
Jahrgang 201 5 Nr. 2

Zustimmung zum Tarifergebnis
vom 28. März 201 5 in Potsdam

Foto: DSTG
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Liebe Kolleginnen,
l iebe Kollegen,

Bernd Raue

ich habe den Eindruck, dass die Tarifpartner in diesem Jahr mit dem
Tarifabschluss zu schnell waren, dass sich die Arbeitgeber mit dem
dbb und den übrigen beteil igten Gewerkschaften zu schnell auf ein
Ergebnis verständigt haben.

Es hat zwar eine Gesprächsrunde mehr benötigt als ursprünglich abgesprochen, aber auch
diese "Verlängerung" hat die Verwaltung im Land Berl in nicht davor bewahrt, erst erheblich
lange nach dem "Abpfiff" mit der Zahlung der erhöhten Entgelte zu Potte zu kommen.
Schade, hier wurden viele Wertschätzungspunkte nicht nur l iegen gelassen, sondern im
Nirwana versenkt.

Dennoch: Wenn ich über das erreichte Ergebnis nachdenke, bin ich zwar nicht hochgradig
und uneingeschränkt erfreut, aber doch einigermaßen zufrieden. Bis in die Endstufe der
Entgeltgruppe 8 wirkt sich im Jahr 201 6 der Mindestbetrag von 73,87 Euro - das sind 98,5%
des in den übrigen Ländern geltenden Betrags von 75 Euro - aus. Selbst in der
Entgeltgruppe 9 wird noch die Stufe 3 erreicht, und darüber hinaus gibt es den
Mindestbetrag bis zur Entgeltgruppe 1 3 (Stufe 1 ).

Zusammen mit der Erhöhung um 2,1 % in diesem Jahr kann sich das Ergebnis auch deshalb
sehen lassen, weil tiefgreifende Einschnitte in die Zusatzversorgung abgewehrt werden
konnten. Jetzt tragen die Arbeitgeber einen gleich hohen Anteil zur Sicherung der
Zahlungsfähigkeit der VBL wie die Arbeitnehmer, also keine einseitige Abwälzung der Last
auf uns "Tarifler".

Liebe Kollegin, l ieber Kollege,
ich möchte mit Ihnen und Euch positiv auf die Tarifrunde 201 5 zurück schauen, denn wir, die
Gewerkschaften des dbb, haben einen wichtigen ersten Schritt bei den Lehrern getan und
die "Tarifbremse" der Lehrer-Entgeltordnung gelöst. Das hat Vortei le für uns alle, langfristig.

In diesem Sinne grüßt Sie und Euch herzl ich nach Abschluss der Tarifrunde 201 5

Ihr und Euer

Bernd Raue
stel lvertretender Landesvorsitzender
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Im Folgenden werden die Einzelheiten zur Tarifeinigung dargestel lt, soweit sie die

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land Berl in betreffen.

1 ) Erhöhung der Tabellenentgelte des TV-L

Die Tabellenentgelte (einschl ießlich der Beträge aus einer individuel len Zwischen- oder Endstufe

sowie der Tabellenwerte für die Entgeltgruppen 2 Ü, 1 3 Ü und 1 5 Ü) werden wie folgt erhöht:

a) ab 1 . März 201 5 um 2,1 v. H.X) und

b) ab 1 . März 201 6 um weitere 2,3 v. H. , mindestens aber um 75 Euro.

X) für Berl in s. Ziffer 4.

2) Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten

Die monatl ichen Ausbildungsentgelte der Auszubildenden nach dem TVA-L BBiG und nach dem

TVA-L Pflege sowie die Tarifentgelte der Praktikantinnen und Praktikanten nach dem TV Prakt-L

werden wie folgt erhöht:

a) ab 1 . März 201 5 um einen Festbetrag in Höhe von 30 Euro und

b) ab 1 . März 201 6 um einen weiteren Festbetrag in Höhe von 30 Euro.

3) Folgeänderungen bei Entgeltbestandteilen

Es erhöhen sich

a) die Garantiebeträge in § 1 7 Absatz 4 Satz 2 TV-L,

b) die Bereitschaftsdienstentgelte in der Anlage E zum TV-L,

c) die Bemessungsgrundlage für die Lohnzuschläge nach § 1 Absatz 2 des Tarifvertrages

über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL I I (TVZ zum MTL) vom 9. Oktober 1 963,

d) die Besitzstandszulagen nach §§ 9 und 11 TVÜ-Länder,

ab 1 . März 201 5 um 2,1 v. H. und ab 1 . März 201 6 um weitere 2,45 v. H.

Der Erhöhungssatz nach Nr. 4 der Protokollerklärungen zu § 21 Satz 2 und 3 TV-L beträgt für

a) vor dem 1 . März 201 5 zustehende Entgeltbestandtei le 1 ,89 v. H. und

b) vor dem 1 . März 201 6 zustehende Entgeltbestandtei le 2,21 v. H.

4) Berlin

Im Land Berl in gelten die Nummern 1 bis 3 mit den Maßgaben des TV Wiederaufnahme Berl in.

Daraus folgt, dass nach § 5 Satz 6 TV Wiederaufnahme im Jahr 201 5 der Anpassungssatz um

0,5% auf 98,5% angehoben wird, und zwar zum Zeitpunkt der al lgemeinen Entgeltanpassung,

also zum 01 .03.201 5.
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Rechenweg: 1 00 : 98% * 1 ,021 * 98,5% = 1 02,62.

Die al lgemeine Anhebung von 2,1 % beträgt in Berl in deshalb 2,62% und wirkt sich summarisch

höher aus.

Diese Anhebung um 0,5% ist die letzte im Wiederaufnahme TV festgelegte Anhebung, bevor

spätestens im Dezember 201 7 dann 1 00% gezahlt werden müssen.

5) Jahressonderzahlung im Tarifgebiet Ost

Der Bemessungssatz für die Jahressonderzahlung nach § 20 Absatz 2 Satz 1 TV-L beträgt im

Tarifgebiet Ost:

Entgeltgruppe 201 5 201 6 201 7 201 8 ab 201 9

E 1 bis E 8 76,2 v. H. 80,9 v. H. 85,6 v. H. 90,3 v. H. 95,0 v. H.

E 9 bis E 11 64 v. H. 68 v. H. 72 v. H. 76 v. H. 80 v. H.

E 1 2 bis E 1 3 46 v. H. 47 v. H. 48 v. H. 49 v. H. 50 v. H.

E 1 4 bis E 1 5 31 v. H. 32 v. H. 33 v. H. 34 v. H. 35 v. H.

6) Ausnahmen vom Geltungsbereich

Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 28. März 201 5 aus dem Arbeitsverhältnis

ausgeschieden sind, gelten die vorstehenden Vereinbarungen nur, wenn sie dies bis zum

30. September 201 5 schriftl ich beantragen.

7) Inkrafttreten, Laufzeit

Inkrafttreten: 1 . Januar 201 5.

Mindestlaufzeit der Regelungen zu den Ziffern 1 - 4 bis zum 31 . Dezember 201 6.

Foto: dbb
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Im Rahmen einer Bezirksgruppenversammlung wurde am 1 8.03.201 5 nicht nur der

Bezirksgruppenvorsitzende gewählt, sondern auch mehrere andere Positionen neu besetzt. Der

Bezirksgruppenvorstand setzt sich nunmehr wie folgt zusammen:

Vorsitzender: Ralph Korpys

1 . Stel lvertreterin: Marita Bartelt

2. Stel lvertreter: Kai-Uwe Wachholz

Beisitzer: Carsten Buchhauser

Beisitzer: Martin Reichelt

Beisitzer: Carsten Späth

Beisitzer: Karsten Zieger

Kassiererin: Ruth Blechschmidt-Pape

Kassierer: Ronny Gasse

Außer der Wahl zum Bezirksgruppenvorstand standen noch Berichte im Vordergrund.

Den Anfang machte hierbei der Bericht der Kollegin Bartelt über die in den vorangegangenen Monaten

geleistete Arbeit des Bezirksgruppenvorstandes. Besonders hervorzuheben war dabei das sogenannte

Experten-Cafe, das sich besonderer Beliebtheit erfreute und sehr zahlreich besucht wurde.

Der Schatzmeister konnte von einer erfreul ich gut bestückten Kasse der Bezirksgruppe berichten.

Im Anschluss gab der Landesvorsitzende Detlef Dames einen ausführl ichen Bericht über die vielfältigen

Aktivitäten der Landesleitung der DSTG ab. Einen großen Raum nahm dabei die finanziel le Situation des

öffentl ichen Dienstes des Landes Berl in ein. Die Tarifverhandlungen wurden dabei genauso beleuchtet,

wie die Forderung der DSTG nach Angleichung der Besoldung an die Gegebenheiten der übrigen

Bundesländer. Als weiteren Punkt in der Lobbyarbeit der DSTG wurde vom Landesvorsitzenden die

Forderung nach Verbesserung der Personalsituation in den Finanzämtern angesprochen.

Personalentwicklung, Ausbildungsoffensive und zusätzl iche Stel lenanmeldungen sind dabei die zentralen

Anliegen der DSTG.

Abschluss der Bezirksgruppenversammlung bildete ein kleines von den Mitgl iedern hergerichtetes Buffet.

Hierbei wurden gewerkschaftl iche Themen in einem lockeren Rahmen diskutiert und Ideen für weitere

Aktionen gesammelt.
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Wann müssen Kinder für ihre Eltern zahlen? Und wie teuer kann das werden?

Werden Eltern pflegebedürftig, sind ihre Kinder unter Umständen zur finanziel len Unterstützung verpfl ichtet

– dann nämlich, wenn Rente, Vermögen und Pflegegeld die Kosten nicht decken.

Heimkosten sind oft sehr hoch. Können Bedürftige die Pflege nicht al lein finanzieren, müssen laut BGH not-

fal ls die Kinder zahlen.

Zwar springt häufig zunächst das Sozialamt ein, es kann aber die Kinder anschließend heranziehen.

Natürl ich nur, wenn den Kindern selbst noch genügend Geld für den eigenen Bedarf bleibt.

Wann müssen Kinder für ihre Eltern zahlen?

In der Regel geht es um Kosten für die Pflege. Laut dem aktuel len Pflegereport der Krankenkasse Barmer

GEK lag der monatl iche Eigenantei l in der stationären Pflege bei Pflegestufe I I I 2011 im Schnitt bei 1 802

Euro. Die Einkünfte und das Vermögen vieler Ruheständler reichen häufig nicht aus. Im Durchschnitt blei-

ben etwa 1 000 Euro ungedeckt. Diesen Betrag übernehmen zunächst die Sozialhi lfeträger. Doch dann

schauen die Behörden, wie sie das Geld zurückbekommen und wenden sich an die Kinder.

Wer muss den Elternunterhalt zahlen?

Zahlen müssen meist Verwandte in gerader Linie, in der Regel also die Kinder. Geschwister, Cousins, Cou-

sinen, Onkel und Tanten sind in der Seitenl inie verwandt und daher nicht unterhaltspfl ichtig. Bei Verheirate-

ten wird der Partner in die Rechnung einbezogen und sitzt damit mit im Boot. Es spielt immer das

Famil ieneinkommen eine Rolle. Bei nicht verheirateten Paaren hingegen zählt nur das Einkommen des Kin-

des.

Wie wird die Höhe des Elternunterhaltes berechnet?

Die Sozialhi lfeträger verlangen von den Kindern Auskunft über deren Einkommen und Vermögen. Aufgelistet

werden zum Beispiel das berufl iche Einkommen, aber auch Immobil ienbesitz oder Kapitalvermögen. Die

Angaben müssen vollständig und richtig sein. Werden Einkünfte oder Vermögenstei le verschwiegen, wird

das in der Regel als Betrug gewertet. Und der ist strafbar.

Allerdings zählt nicht nur das Einkommen, auch Ausgaben werden berücksichtigt. Gegengerechnet werden

zum Beispiel Miete, Unterhaltsverpfl ichtungen für eigene minderjährige Kinder, Kosten für den Immobil ien-

kredit oder Aufwendungen für die Altersvorsorge.

Wie viel Geld müssen Kinder aufbringen?

Ihr gesamtes Einkommen müssen Kinder nicht für den Elternunterhalt einsetzen. Es gibt einen Selbstbehalt.

Für Verheiratete l iegt dieser derzeit bei 2880 Euro monatl ich, bei Alleinstehenden bei 1 600 Euro. Auch eine

selbst genutzte Immobil ie muss in der Regel nicht verkauft werden.

Lt. BGH sind „angemessene selbst genutzte“ Immobil ien Teil der Altersvorsorge und dürfen bei der Festset-

zung des Unterhalts für die Eltern nicht berücksichtigt werden.

Quelle: n-tv.de , awi/dpa




